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Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegebe-

rufe - Ihr Schreiben vom 26.11.2015 an die Verbände 

Sehr geehrter , 

sehr geehrter, 

mit o.g. Schreiben geben Sie den Verbänden Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme zum 

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Reform der Pflegeberufe vom 26.11.2015. 

Als Verband der unmittelbar betroffenen Träger von Kinderkrankenhäusern und Kinderabteilungen 

in Deutschland, die überwiegend auch die Kinderkrankenpflegeschulen betreiben, geben wir fol-

gende Stellungnahme ab: 

1. Einleitung und kurze Zusammenfassung

Unsere Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Kinderkrankenpflege und den ge-

planten Wegfall der Berufsbezeichnung Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in. Um die 

Ausführungen möglichst kurz zu halten, wird auf aus unserer Sicht positiv zu bewertende 

Punkte des Entwurfes nicht ausdrücklich eingegangen. 

Unsere konkreten Änderungsvorschläge zum Paragraphenteil des Referentenentwurfes fin-

den Sie weiter unten unter Ziffer 2. 

Folgende wesentlichen Punkte sehen wir aus Sicht der Arbeitgeber kritisch: 

 Alle Ausführungen zur Zielsetzung und Problemlösung in den Kapiteln A. bis C. sowie in

der Gesetzesbegründung des Entwurfs haben keinerlei Bezug zur Kinderkrankenpflege.

Sie mögen auf die Kranken- und Altenpflege durchaus zutreffen. Sie sind aber gewis-

sermaßen rd. 60 Lebensjahre von den Realitäten in der Kinderkrankenpflege entfernt.

Sie finden unsere Nachweise dazu i.E. nachstehend ab Ziffer 3.
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Da aber die geschilderten Probleme, Zielsetzungen und Lösungen des Entwurfs die Kin-

derkrankenpflege gar nicht betreffen, ist er für die Kinderkrankenpflege zwangsläufig 

vollkommen ungeeignet. 

 Die Kinderkrankenpflegeschulen erfreuen sich einer großen Zahl an Bewerbern/innen

mit einem hohen Bildungsniveau (i.d.R. Abitur und Fachhochschulreife), die speziell ein

starkes Interesse an der Pflege von Kindern haben. Eine generalistische Pflegeausbildung

in der im Entwurf vorgesehenen Form würde sehr gut funktionierende Ausbildungs-

strukturen und –voraussetzungen in der Kinderkrankenpflege zerstören.

 Diesen vielen Bewerbern, die ausdrücklich den Berufswunsch Kinderkrankenpflege ver-

folgen, wird die berufliche Perspektive genommen. Wir würden viele dieser Bewerber

verlieren, weil ihr Interesse primär dem Kind gilt und nicht der Kranken- und Altenpfle-

ge.

 Rd. 6.300 Auszubildende in der Kinderkrankenpflege stehen rd. 126.000 Auszubilden-

den in der Kranken- und Altenpflege gegenüber. Diese Zahlen machen deutlich, dass die

sog. „pädiatrischen Pflichteinsätze“ für die Auszubildenden der Kranken- und Altenpfle-

ge durch die Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen überhaupt nicht geleistet

werden können.

 Die Sinnhaftigkeit alternativer Orte für die „pädiatrischen Pflichteinsätze“ (Kinderarzt-

praxen) muss angezweifelt werden. Sowohl in Kinderarztpraxen als auch in alternativ

angedachten Kindertagesstätten o.ä. gibt es keine sinnvollen Aufgabenfelder für die

Pflege. Ein Einsatz dort bringt für die Ausbildung in der Pflege wenig bis nichts.

 Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen sind u.a. wegen der immer schneller vor-

anschreitenden Spezialisierung in der Kinder- und Jugendmedizin auf Pflegekräfte an-

gewiesen, die bereits in der Grundausbildung möglichst weitgehend für die hochkom-

plexe Versorgung von Kindern und Jugendlichen in allen Entwicklungsphasen sowie für

die Betreuung der i.d.R. in die Klinik mitaufgenommenen Erziehungsberechtigten spe-

zialisiert sind. Schon durch integrative Ausbildungsformen musste in der Vergangenheit

eine deutliche Verschlechterung der Qualifikation hingenommen werden. Eine generalis-

tische Ausbildung würde diesen Effekt verstärken und zwangsläufig eine 1- bis 2jährige

Nachqualifikation in der Kinderkrankenpflege (nach aktuellem Entwurfsstand insbeson-

dere im theoretischen Bereich) nach sich ziehen mit entsprechenden zusätzlichen

Kosten.

 Ausbildungszeiten müssen in einem angemessenen Verhältnis zur Gesamtverweildauer

im Beruf stehen. Nach uns bekannten Veröffentlichungen beträgt die durchschnittliche

Verweildauer von Pflegekräften im Beruf etwa 10 Jahre. Eine (generalistische) Ausbil-

dungszeit von 3 Jahren mit anschließender Nachqualifizierung in der Kinderkranken-

pflege von 1-2 Jahren und daran anschließender 2jähriger Fachweiterbildung (z.B. Kin-

deronkologie, päd. Intensivmedizin etc. aufgrund von G-BA-Qualitätssicherungsricht-

linien), mithin also 6-7 Jahre, stünde in keinem vernünftigen Verhältnis mehr zu diesen

rd. 10 Jahren.

 Negativ-Erfahrungen aus der Schweiz in Bezug auf die Versorgungsqualität von Kindern

und Jugendlichen seit Einführung der Generalistik sprechen eindeutig für eine Aufrecht-

erhaltung der Spezialisierung in der Kinderkrankenpflege.
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 Die Kosten für eine Nachqualifizierung in der Kinderkrankenpflege wären nicht unerheb-

lich. Geht man von mindestens 1 Jahr Nachqualifizierungszeit aus, währenddessen für

die generalistisch Ausgebildeten ein selbständiges Arbeiten in der Kinderkrankenpflege

nicht möglich ist, müssen die (Personal-)Kosten für dieses 1 Jahr als Mehrkosten des

Gesetzes angesetzt werden.

Für die jährlich die Ausbildung abschließenden rd. 2.100 Auszubildenden betragen die-

se Mehrkosten in jedem Jahr ab 2021 bundesweit rd. 115 Mio EUR. Hinzu kommen die

Mehrkosten für die Lehrkräfte (Pflegepädagogen) i.H.v. ca. 7-9 Mio EUR.

2. Konkrete Änderungsvorschläge im Gesetzestext

Zu § 1 

Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Wer die Berufsbezeichnung „Pflegefachfrau“, „Pflegefachmann“ oder die Schwerpunktbe-

zeichnung „Kinder-Pflegefachfrau“, „Kinder-Pflegefachmann“ führen will, bedarf der Erlaub-

nis.“ 

Begründung: 

Der Zusatz „Kinder“ stellt sicher, dass das Berufsbild Kinderkrankenpflege auch in der Au-

ßendarstellung und damit die Attraktivität des Berufes erhalten bleibt. Die große Zahl an sehr 

gut qualifizierten Bewerbern/Bewerberinnen, die gezielt genau diese berufliche Perspektive 

verfolgen und keinerlei Interesse an Kranken- oder Altenpflege haben, können weiterhin er-

kennen, dass sie dieses Ziel nach wie vor in der Pflege-Grundausbildung erreichen können. 

Zu § 4 

Absatz 1 wird um folgenden Satz 2 ergänzt: 

„Pflegerische Aufgaben nach Absatz 2 bei Kindern und Jugendlichen dürfen beruflich nur von 

Personen mit einer Erlaubnis nach § 1 mit dem Schwerpunkt Kinderkrankenpflege durchge-

führt werden.“ 

Begründung: 

Zur Sicherung der Pflegequalität bei Kindern und Jugendlichen bedarf es dieser Klarstellung 

bereits im Gesetz, um zu verhindern, dass nicht ausreichend qualifiziertes und schlechter 

vergütetes Personal die Pflege von Kindern und Jugendlichen übernimmt. Dies muss speziell 

dafür ausgebildeten Pflegefachkräften vorbehalten bleiben. 

Zu § 5 

Vor Absatz 3 wird ein neuer Absatz 3 eingefügt: 

„(3) Zur Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Pflege bei Kindern und Jugendlichen in 

allen Entwicklungsphasen von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr kann die Schwerpunktqua-

lifikation in der Kinderkrankenpflege erworben werden.“ 

Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

Begründung: 



4 

In § 5 muss in den Ausbildungszielen auch der Schwerpunkt Kinderkrankenpflege Erwäh-

nung finden. Damit wird klargestellt, dass für die Berufsbezeichnungen Kinder-

Pflegefachfrau oder Kinder-Pflegefachmann eine Schwerpunktausbildung erforderlich ist. 

Zu § 7 

Absatz 2 wird am Ende um folgenden Satz ergänzt: 

„Zur Erlangung der Schwerpunktbezeichnung Kinder-Pflegefachfrau oder Kinder-

Pflegefachmann gilt dies für die speziellen Bereiche der pädiatrischen und der jugendpsychi-

atrischen Versorgung nicht.“ 

In Absatz 3 ist nach Satz 2 folgender neuer Satz 3 einzufügen: 

„Zur Erlangung der Schwerpunktbezeichnung Kinder-Pflegefachfrau oder Kinder-

Pflegefachmann findet der Vertiefungseinsatz in der pädiatrischen Versorgung statt.“ 

Der bisherige Satz 3 wird Satz 4 

Neuer § 9, Grundsätzliche Festlegungen für die theoretische Ausbildung 

Der vorliegende Referentenentwurf macht keinerlei Vorgaben zur theoretischen Ausbildung. 

Dies soll offenkundig komplett dem Verordnungsgeber überlassen bleiben. Inwieweit dies 

aus Sicht der Kranken- und Altenpflege tolerabel ist, kann nicht beurteilt werden. 

Aus Sicht der Kinderkrankenpflege bedarf es unbedingt der Festlegung einer Mindestzeit, in 

der zur Erlangung der Schwerpunktbezeichnung Kinder-Pflegefachfrau oder Kinder-

Pflegefachmann die pädiatrie-spezifischen theoretischen Inhalte vermittelt werden müssen. 

Diese Zeit sollte mindestens zwei Drittel der Dauer der theoretischen Ausbildung betragen. 

Vor § 9 sollte ein neuer § 9 eingefügt werden, der diese Mindestfestlegungen beinhaltet. Für 

die Kinderkrankenpflege sollte dieser wie folgt lauten: 

„Der theoretische Unterricht zur Erlangung der Schwerpunktbezeichnung Kinder-

Pflegefachfrau oder Kinder-Pflegefachmann muss mindestens zu zwei Drittel pädiatrie-

spezifische Inhalte vermitteln.“ 

3. Kommentierung zu A. Problem und Ziel

Text im Referentenentwurf Kommentierung 

Die Sicherung einer qualitativen Pflegever-

sorgung ist eine der gesellschaftspolitisch 

wichtigen Aufgaben der nächsten Jahre. 

Gemeint ist hier hoffentlich eine qualitativ 

hochwertige Pflegeversorgung. Diese Aussage 

ist sicher zutreffend. 

Durch demografische und epidemiologi-

sche Entwicklungen sowie Veränderungen 

in den Versorgungsstrukturen wandeln 

sich die Anforderungen an die pflegeri-

sche Versorgung und an das Pflegeperso-

nal. 

Trifft für die Kinderkrankenpflege nur hin-

sichtlich epidemiologischer Entwicklungen und 

Veränderungen zu. Die demografische Ent-

wicklung betrifft die Kinderkrankenpflege 

kaum. Allerdings ist die Kinderkrankenpflege 

von der dynamischen medizinischen Entwick-

lung (Spezialisierung) in der Kinder- und Ju-

gendmedizin sehr stark betroffen, die immer 

öfter eine weitere Spezialisierung (Fachweiter-
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bildung) über die Grundausbildung hinaus er-

forderlich macht. U.a. werden diese auch von 

diversen G-BA-Qualitätsrichtlinien gefordert. 

Die Zahl der in den Kinderkrankenhäusern und 

–abteilungen versorgten Kinder und Jugendli-

chen ist zwar in den letzten 2 Jahrzehnten 

ebenfalls kontinuierlich gestiegen, allerdings 

bei weitem nicht in dem Maße, wie in der Al-

tersgruppe ab 70 Jahre aufwärts. 

Die Lebenserwartung der Mitbürgerinnen 

und Mitbürger in Deutschland steigt; 

chronische Erkrankungen, Multimorbidität 

und die Zahl demenziell und psychisch er-

krankter Menschen nehmen zu. 

Betrifft die Kinderkrankenpflege nur hinsicht-

lich der chronischen Erkrankungen. 

Die spezifischen Belange älterer Menschen 

sind zunehmend auch bei der Pflege im 

Krankenhaus zu berücksichtigen. 

Betrifft die Kinderkrankenpflege gar nicht. 

Aufgrund der dort verkürzten Liegezeiten 

müssen immer komplexere Pflegeleistun-

gen durch ambulante Pflegedienste und in 

stationären Pflegeeinrichtungen erbracht 

werden. 

Betrifft die Kinderkrankenpflege nur in sehr 

geringem Umfang, da die Zahl der durch häus-

liche Kinderkrankenpflege nach einem statio-

nären Aufenthalt zu betreuenden Kinder sehr 

gering ist –diese Zahlen steigen zwar auch an, 

sind aber im Vergleich zur Erwachsenen- und 

Altenpflege verschwindend niedrig. 

Aber auch die spezifischen Anforderungen 

an die Pflege (chronisch) kranker Kinder 

und Jugendlicher sowie von Personen mit 

psychischen Erkrankungen dürfen bei der 

Vermittlung der beruflichen Handlungs-

kompetenz der Pflegefachkräfte nicht au-

ßer Acht gelassen werden. 

Trifft zu, ist aber eher ein Argument für die 

Beibehaltung der Spezialisierung zu. 

Es ist daher erforderlich, dass künftig in 

der Pflegeausbildung unter Berücksichti-

gung des pflegewissenschaftlichen Fort-

schritts Kompetenzen zur Pflege von 

Menschen aller Altersgruppen in allen 

Pflegesettings vermittelt werden: Moder-

ne, sich wandelnde Versorgungsstruktu-

ren erfordern eine übergreifende pflegeri-

sche Qualifikation. 

Einer von zahlreichen „Allgemeinplätzen“ in 

den Begründungstexten, die nicht durch eine 

logisch nachvollziehbare Begründung unter-

mauert werden, sondern zunächst eine reine 

Behauptung darstellen, die i.W. auch nicht zu-

trifft, da sich „die Pflegewissenschaft“ keines-

falls darüber einig ist, dass zur Bewältigung 

der zutreffend geschilderten Probleme eine 

übergreifende pflegerische Qualifikation das 

geeignete Mittel ist. 

Es gibt pflegewissenschaftliche Arbeiten, die 

aufgrund der sich wandelnden Versorgungs-
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notwendigkeiten dies gerade nicht fordern, 

sondern eine stärkere Spezialisierung. 

Auch der sog. „gesunde Menschenverstand“ 

würde zu dem Ergebnis kommen, dass bei 

komplexeren Aufgabenstellungen – wie in an-

deren Branchen auch – eine stärkere Speziali-

sierung von Nöten ist, um den jeweils speziel-

len Bedürfnissen besser gerecht werden zu 

können. 

Mit Blick auf den bereits heute bestehen-

den Fachkräftemangel ist daneben die 

nachhaltige Sicherung der Fachkräftebasis 

eine wichtige Aufgabe auch der Reform 

der Pflegeausbildung.  

Dem ist voll zuzustimmen. 

Ziel ist es deshalb, die Pflegeberufe zu-

kunftsgerecht weiterzuentwickeln, attrak-

tiver zu machen und inhaltliche Qualitäts-

verbesserungen vorzunehmen. 

Auch dieser Zielsetzung ist voll zuzustimmen. 

Es soll ein modernes, gestuftes und 

durchlässiges Pflegebildungssystem ge-

schaffen werden, das die Ausbildung der 

zukünftigen Pflegefachkräfte derart aus-

gestaltet, dass sie den Anforderungen an 

die sich wandelnden Versorgungsstruktu-

ren und zukünftigen Pflegebedarfe ge-

recht wird und zugleich die notwendige 

Basis für die im Sinne lebenslangen Ler-

nens erforderlichen Fort- und Weiterbil-

dungsprozesse bildet. 

Diesem Ziel ist grundsätzlich zuzustimmen mit 

der Einschränkung, dass es zur Durchlässigkeit 

durchaus höchst unterschiedliche Lösungsan-

sätze geben kann. 

 

Als Zielsetzung fehlt an dieser Stelle das eindeutige Bekenntnis zu einer qualitativ hochwer-

tigen Pflege oder besser zu einer Verbesserung der Qualität der Ausbildung. Zum Thema 

Pflegequalität, nicht aber zur Qualität der Ausbildung, finden sich lediglich Hinweise im Be-

gründungstext ab Seite 58. 

4. Kommentierung zum Begründungstext A. Allgemeiner Teil 

Im Begründungstext zum Allgemeinen Teil wird, wie üblich, zu einzelnen Themen inhaltlich 

vertieft ausgeführt. In der nachstehenden Kommentierung wird daher lediglich auf ergän-

zenden Ausführungen eingegangen, um Wiederholungen zu vermeiden. 

Text im Referentenentwurf Kommentierung 

Um den Bedarf an Pflegefachkräften nach-

haltig zu sichern, ist es wichtig, die Attrak-

Dieser Aussage ist ausdrücklich zuzustim-

men. Allerdings reicht es nicht, die Attraktivi-
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tivität der Pflegeausbildung zu steigern.  tät der Pflegeausbildung zu steigern. Mög-

licherweise noch wichtiger wäre die Steige-

rung der Attraktivität des Arbeitsplatzes Pfle-

ge. 

Zur Verbesserung der Pflegequalität muss 

das zunehmende pflegewissenschaftliche 

Wissen besser genutzt werden. 

Auch dieser Aussage ist zuzustimmen. 

Das Gesetz zur Reform der Pflegeberufe 

schafft die erforderliche Grundlage für eine 

zukunftsfähige Pflegeausbildung, die not-

wendige Verbesserung der Pflegequalität 

und die Steigerung der Attraktivität des 

Pflegeberufs. 

Für die Kinderkrankenpflege treffen diese 

Aussagen eindeutig im Hinblick auf die ge-

plante generalistische Ausbildung nicht zu. 

Wie soll die Attraktivität eines Berufs gestei-

gert werden, indem man das Berufsbild ab-

schafft? Bewerbern mit einem vergleichsweise 

hohen Bildungsniveau, wie es für die Kinder-

krankenpflege üblich ist, wird die berufliche 

Perspektive entzogen. 

Die Kinderkrankenhäuser und Kinderab-

teilungen, aber auch die häuslichen Kinder-

krankenpflegedienste beraubt man der Mög-

lichkeit, den für ihre qualitativ hochwertige 

Aufgabenerfüllung erforderlichen Nachwuchs 

auszubilden. 

Wie plötzlich eine Entwicklung weg von der 

Spezialisierung, also eine eindeutige Ver-

schlechterung der Qualität, als Grundlage zur 

Verbesserung der Pflegequalität verkauft 

werden kann, erschließt sich dem neutralen 

Betrachter nicht. 

Diese Aussage entbehrt jedweder Logik. Geht 

man doch bei allen Maßnahmen zur Quali-

tätssicherung vernünftigerweise davon aus, 

dass bessere Qualität durch stärkere Spezia-

lisierung erreicht werden muss (s. dazu u.a. 

auch das jüngst verabschiedete Kranken-

hausstrukturgesetz). 

Im Krankenhaus gilt es, die spezifischen 

Belange des wachsenden Anteils älterer und 

demenziell veränderter Patientinnen und 

Patienten stärker zu berücksichtigen. 

Diese Aussage trifft für die Kinderkranken-

pflege naturgemäß nicht zu. 

Selbstverständlich ist dies für die Kranken-

pflege ein enormes Problem, das auch ange-

gangen werden muss. 

Es darf aber nicht dazu kommen, dass die 

Probleme aufgrund des wachsenden Anteils 

älterer und demenziell veränderter Patientin-
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nen und Patienten zu Lasten der Kinder und 

Jugendlichen gelöst werden. 

Der bereits heute große Überschneidungs-

bereich der Pflegeausbildungen wird weiter 

zu nehmen.  

Diese These ist nicht nachvollziehbar, eine 

nachvollziehbare Begründung wird nicht ge-

nannt. 

Eine inhaltliche Überschneidung der Kinder-

krankenpflege mit der (Erwachsenen-

)Krankenpflege ist allenfalls bei der Betreu-

ung von älteren Jugendlichen denkbar. Eine 

Zunahme ist hier aber nicht zu erwarten. 

Eine Zunahme der Überschneidungsbereiche 

mit der Altenpflege ist naturgemäß auszu-

schließen. 

Die Trennung nach Altersgruppen der bis-

herigen Ausbildungen in der Pflege (Alten-

pflege, Gesundheits- und Krankenpflege- 

und die Gesundheits- und Kinderkranken-

pflegeausbildungen) wird den beschriebe-

nen Herausforderungen nicht mehr gerecht. 

Zur Sicherung der Pflegequalität und der 

Fachkräftebasis ist es vielmehr erforderlich, 

dass die Pflegeausbildung weiterentwickelt 

wird. Moderne, sich wandelnde Versor-

gungsstrukturen erfordern eine übergrei-

fende pflegerische Qualifikation. 

Es handelt sich erneut um eine Aneinander-

reihung von Allgemeinplätzen, die nicht 

durch eine logisch nachvollziehbare Begrün-

dung untermauert werden. 

Diesem Satz könnte man mit derselben Be-

rechtigung folgende Aussage entgegenstel-

len: 

Moderne, sich durch den medizinischen Fort-

schritt ständig komplexer gestaltende Ver-

sorgungsnotwendigkeiten bei Kindern und 

Jugendlichen erfordern eine möglichst weit-

gehende Spezialisierung in der Kinderkran-

kenpflege. Dieser Forderung muss daher 

über die Schwerpunktbildung in Theorie und 

Praxis angemessen Rechnung getragen wer-

den. 

Die künftige Pflegeausbildung soll die not-

wendigen Kompetenzen zur Pflege von 

Menschen aller Altersgruppen unter Be-

rücksichtigung des pflegewissenschaftli-

chen Fortschritts vermitteln und somit den 

flexiblen Einsatz in allen Versorgungsberei-

chen ermöglichen und die Basis für die im 

Sinne lebenslangen Lernens erforderlichen 

Fort- und Weiterbildungsprozesse schaffen. 

In diesem Satz wird die tatsächliche Zielset-

zung der Pflegeausbildungsreform offenbar, 

nämlich der flexible Einsatz in allen Versor-

gungsbereichen.  

Dass der flexible Einsatz in allen Versor-

gungsbereichen naturgemäß mit einem Qua-

litätsverlust in den einzelnen Versorgungsbe-

reichen erkauft werden soll, wird verschwie-

gen bzw. auf den Lernprozess nach der Aus-

bildung verschoben. 

Dies ist angesichts der Verweildauer in den 

Pflegeberufen unverantwortlich.  

Wenn auf diesem Wege die notwendige Ex-
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pertise beispielsweise für ein selbständiges 

Arbeiten in einer neonatologischen Intensiv-

station oder einer kinderonkologischen Ab-

teilung erworben werden soll, würde dies zu-

künftig folgendes bedeuten: 

3 Jahre generalistische Grundausbildung 

1,5 bis 2 Jahre Spezialisierung in der Kinder-

krankenpflege (Finanzierung unklar) 

Mind. 6 Monate praktische Tätigkeit in dem 

Spezialbereich 

2 Jahre Fachweiterbildung 

Eine Pflegefachfrau oder ein Pflegefachmann 

wäre also zukünftig frühestens nach 7 Jahren 

für die Arbeit in einem Perinatalzentrum oder 

einem kinderonkologischen Zentrum qualifi-

ziert! 

Die Ausbildungsdauer würde mehr als 70% 

der Verweildauer im Beruf (rd. 10 Jahre) be-

tragen! Das kann nicht gewollt sein! 

Die durchgeführten Modellvorhaben haben 

gezeigt, dass eine dreijährige einheitliche 

berufliche Pflegeausbildung die Kompeten-

zen vermitteln kann, die angesichts der zu-

nehmend komplexer werdenden Pflegesitu-

ationen und unterschiedlichster Pflegekon-

texte notwendig sind. 

Für die Kinderkrankenpflege trifft diese Aus-

sage eindeutig nicht zu. Modellvorhaben, 

aber auch bereits Formen der integrativen 

Ausbildung mit zu langen Ausbildungsantei-

len in fachfremden Bereichen haben regelhaft 

zu einer Verschlechterung der Qualifizierung 

der „frisch Examinierten“ geführt und erfor-

derten längere Zeiten der Nachqualifizierung 

im Anschluss an die Ausbildung. 

5. Kommentierung zum Begründungstext B. Lösung

Text im Referentenentwurf Kommentierung 

Die bisherigen drei Ausbildungen in der Al-

tenpflege, der Gesundheits- und Kranken-

pflege und der Gesundheits- und Kinder-

krankenpflege werden reformiert und zu ei-

nem einheitlichen Berufsbild zusammenge-

führt; die bestehende Dreigliederung der 

Pflegeberufe wird aufgehoben. 

Es gibt keine kausale Begründungskette, die 

nachvollziehbar darlegt, warum dieser Lö-

sungsansatz die o.g. Probleme löst und geeig-

net ist, die Ziele zu erreichen. 

Eine solche kausale Begründungskette ist un-

bedingt einzufordern, da ansonsten der Ein-

druck bleibt, dass diese Lösung vollkommen 

willkürlich gewählt wurde, weil einige Gruppie-

rungen in der Pflege dies vorschlagen und ve-
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hement fordern. 

Die neue Ausbildung bereitet auf einen uni-

versellen Einsatz in allen allgemeinen Ar-

beitsfeldern der Pflege vor, erleichtert einen 

Wechsel zwischen den einzelnen Pflegebe-

reichen und eröffnet zusätzliche Einsatz- 

und Aufstiegsmöglichkeiten. 

Dies trifft grundsätzlich zu, führt aber 

zwangsläufig dazu, dass sich die Qualifizie-

rung für die einzelnen Pflegebereiche ver-

schlechtern muss, da lediglich universelle 

Kenntnisse vermittelt werden. 

Die Ausbildung wird in ein gestuftes und 

transparentes Fort- und Weiterbildungs-

system eingepasst und die Durchlässigkeit 

zwischen den einzelnen Qualifikationsstu-

fen in der Pflege verbessert. 

Die Durchlässigkeit wird sicher formal verbes-

sert. Da aber die notwendigen Kenntnisse in 

der Grundausbildung für den praktischen Ein-

satz in den einzelnen Pflegebereichen zwangs-

läufig nicht mehr im selben Umfang wie bisher 

vermittelt werden können. Dies ist zwar letzt-

lich abhängig von den Regelungen in der Aus-

bildungs-und Prüfungsverordnung sowie der 

Auslegung durch die Landes- und Bezirksre-

gierungen 

Es ist aber eindeutig zu befürchten, dass dies 

über ein auf die Grundausbildung aufgesattel-

tes Fort- und Weiterbildungssystem sicherge-

stellt werden muss.  

In Anbetracht der durchschnittlichen Verweil-

dauern in den Pflegeberufen (rd. 10 Jahre) er-

scheint es kaum sinnvoll, die notwendigen 

Spezialkenntnisse erst im Anschluss an die 

Grundausbildung zu erwerben.  

Dies wird zwangsläufig das Verhältnis zwi-

schen Ausbildungszeit und Zeiten selbständi-

gen praktischen Einsatzes weiter verschlech-

tern und damit das Ziel „nachhaltige Sicherung 

der Pflegekräftebasis“ gefährden. 
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6. Kommentierung zum Begründungstext C. Alternativen

Text im Referentenentwurf Kommentierung 

Keine. Die Behauptung, der mit dem Referenten-

entwurf beabsichtigte Lösungsansatz sei al-

ternativlos, ist schlicht falsch. Diese Formu-

lierung kann keinesfalls hingenommen wer-

den. 

Selbstverständlich gibt es zahlreiche sinn-

volle Alternativen, wie z.B. diverse Varianten 

einer integrativen Pflegeausbildung. 

Die neue Ausbildung bereitet auf einen uni-

versellen Einsatz in allen allgemeinen Ar-

beitsfeldern der Pflege vor, erleichtert einen 

Wechsel zwischen den einzelnen Pflegeberei-

chen und eröffnet zusätzliche Einsatz- und 

Aufstiegsmöglichkeiten. 

Dies trifft grundsätzlich zu, führt aber 

zwangsläufig dazu, dass sich die Qualifizie-

rung für die einzelnen Pflegebereiche ver-

schlechtern muss, da lediglich nur noch 

universelle Kenntnisse vermittelt werden. 

Ein erheblicher Mangel der einführenden Bemerkungen besteht in der fehlenden Auseinan-

dersetzung mit Alternativen, wie z.B. integrativen Ausbildungsmodellen, die i.d.R. zwar er-

hebliche Zeitanteile gemeinsamer Ausbildung, aber trotzdem ausreichende Zeiten für Spe-

zialisierungen beinhalten. 

Mit freundlichem Gruß 


